
Eigenerklärung „Russlandsanktionen“ 

Eigenerklärung 

zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 

2022/576 des Rates vom 8. April 2022 

 

 

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von „Russlandsanktionen“  

Wir sind:  

 Bieter  

 Mitglied der Bietergemeinschaft 

 Drittunternehmen /Sonstige        

 

Name des Unternehmens:       

 

 

 

Datum, Unterschrift des Mitglieds der Bietergemeinschaft/des Nachunternehmers/des Drittunternehmens und 

Unternehmensstempel 

 

  Hiermit erklären wir, dass wir nicht 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische 

Person, Organisation oder Einrichtung sind,  

b) juristische Person, Organisation oder Einrichtung sind, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar 

oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder  

c) natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung sind, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, 

d) Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten in Anspruch genommen 

werden (Eignungsverleiher), auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, in Anspruch nehmen 

werden. 

 

Hinweis: Diese Eigenerklärung ist durch Ankreuzen abzugeben. Die Auftraggeberin behält sich 

vor, Nachweise zu fordern. Solche sind aber noch nicht mit dem Angebot vorzulegen. 


